
946.223.6 

Liechtensteinisches Landesgesetzblatt 
Jahrgang 2011 Nr. 58 ausgegeben am 4. Februar 2011 

 

Verordnung 
vom 3. Februar 2011 

über Massnahmen gegenüber bestimmten 
Personen aus Tunesien 

Aufgrund von Art. 2 des Gesetzes vom 10. Dezember 2008 über die 
Durchsetzung internationaler Sanktionen (ISG), LGBl. 2009 Nr. 41, und 
gestützt auf den Beschluss 2011/72/GASP des Rates der Europäischen 
Union vom 31. Januar 2011 verordnet die Regierung: 

I. Zwangsmassnahmen 

Art. 1 

Sperrung von Geldern und wirtschaftlichen Ressourcen 

1) Gelder und wirtschaftliche Ressourcen, die sich im Eigentum oder 
unter der direkten oder indirekten Kontrolle der natürlichen Personen, 
Unternehmen und Organisationen nach dem Anhang befinden, sind 
gesperrt. 

2) Es ist verboten, den von der Sperrung betroffenen natürlichen Per-
sonen, Unternehmen und Organisationen Gelder zu überweisen oder 
Gelder und wirtschaftliche Ressourcen sonstwie direkt oder indirekt zur 
Verfügung zu stellen. 

3) Die Regierung kann Zahlungen aus gesperrten Konten, Übertra-
gungen gesperrter Vermögenswerte sowie die Freigabe gesperrter wirt-
schaftlicher Ressourcen zur Wahrung liechtensteinischer Interessen oder 
zur Vermeidung von Härtefällen ausnahmsweise bewilligen. Entspre-
chende Gesuche sind bei der Stabsstelle FIU einzureichen. 
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Art. 2 

Begriffsbestimmungen 

In dieser Verordnung bedeuten: 
a) Gelder: finanzielle Vermögenswerte, einschliesslich Bargeld, Schecks, 

Geldforderungen, Wechsel, Geldanweisungen oder andere Zah-
lungsmittel, Guthaben, Schulden und Schuldverpflichtungen, Wert-
papiere und Schuldtitel, Wertpapierzertifikate, Obligationen, Schuld-
scheine, Optionsscheine, Pfandbriefe, Derivate; Zinserträge, Dividen-
den oder andere Einkünfte oder Wertzuwächse aus Vermögenswer-
ten; Kredite, Rechte auf Verrechnung, Bürgschaften, Vertragserfül-
lungsgarantien oder andere finanzielle Zusagen; Akkreditive, Kon-
nossemente, Sicherungsübereignungen, Dokumente zur Verbriefung 
von Anteilen an Fondsvermögen oder anderen Finanzressourcen und 
jedes andere Finanzierungsinstrument für Exporte; 

b) Sperrung von Geldern: die Verhinderung jeder Handlung, welche die 
Verwaltung oder die Nutzung der Gelder ermöglicht, mit Ausnahme 
von normalen Verwaltungshandlungen von Banken und Wertpapier-
firmen; 

c) wirtschaftliche Ressourcen: Vermögenswerte jeder Art, unabhängig 
davon, ob sie materiell oder immateriell, beweglich oder unbeweglich 
sind, insbesondere Immobilien und Luxusgüter, mit Ausnahme von 
Geldern nach Bst. a; 

d) Sperrung wirtschaftlicher Ressourcen: die Verhinderung ihrer Ver-
wendung zum Erwerb von Geldern, Waren oder Dienstleistungen, 
einschliesslich des Verkaufs, des Vermietens oder des Verpfändens 
solcher Ressourcen. 

II. Vollzug und Strafbestimmungen 

Art. 3 

Kontrolle und Vollzug 

1) Die Stabsstelle FIU überwacht den Vollzug der Zwangsmassnah-
men nach Art. 1. Sie prüft insbesondere die Gesuche um Ausnahmebe-
willigungen und leitet sie - erforderlichenfalls nach Konsultation weiterer 
betroffener Stellen - mit ihrer Empfehlung an die Regierung weiter. 
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2) Die zuständigen liechtensteinischen Behörden ergreifen die für die 
Sperrung wirtschaftlicher Ressourcen notwendigen Massnahmen, zum 
Beispiel die Anmerkung einer Verfügungssperre im Grundbuch oder die 
Pfändung oder Versiegelung von Luxusgütern. 

Art. 4 

Meldepflichten 

1) Personen und Institutionen, die Gelder halten oder verwalten oder 
von wirtschaftlichen Ressourcen wissen, von denen anzunehmen ist, dass 
sie unter die Sperrung nach Art. 1 Abs. 1 fallen, müssen dies der Stabs-
stelle FIU unverzüglich melden. 

2) Die Meldungen müssen die Namen der Begünstigten sowie Ge-
genstand und Wert der gesperrten Gelder und wirtschaftlichen Ressour-
cen enthalten. 

Art. 5 

Strafbestimmungen 

1) Wer gegen Art. 1 verstösst, wird nach Art. 10 ISG bestraft. 

2) Wer gegen Art. 4 verstösst, wird nach Art. 11 ISG bestraft. 

III. Schlussbestimmung 

Art. 6 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tage der Kundmachung in Kraft. 

Fürstliche Regierung: 
gez. Dr. Klaus Tschütscher 
Fürstlicher Regierungschef 
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Anhang 
(Art. 1 Abs. 1) 

Natürliche Personen, Unternehmen und Organisa-
tionen, gegen die sich die Massnahmen nach Art. 1 

richten 

1. Zine el-Abidine Ben Hamda Ben Ali, geboren am 3. September 1936, 
Reisepässe Nummer D005686, läuft am 24. Dezember 2011 ab, und 
Nummer D012100, läuft am 15. Januar 2014 ab. Die Person ist Ge-
genstand einer gerichtlichen Untersuchung durch die tunesischen Be-
hörden im Zusammenhang mit der Unterschlagung von beweglichem 
und unbeweglichem Vermögen, der Eröffnung von Bankkonten und 
dem Besitz von Vermögen in verschiedenen Ländern im Zusammen-
hang mit Vorgängen der Geldwäsche. 

2. Leïla Bent Mohammed Trabelsi, (verheiratet mit) Ben Ali, geboren 
am 24. Oktober 1956, Reisepässe Nummer D005687, läuft am 24. De-
zember 2011 ab, und Nummer D012101, läuft am 15. Januar 2014 ab. 
Die Person ist Gegenstand einer gerichtlichen Untersuchung durch 
die tunesischen Behörden im Zusammenhang mit der Unterschlagung 
von beweglichem und unbeweglichem Vermögen, der Eröffnung von 
Bankkonten und dem Besitz von Vermögen in verschiedenen Län-
dern im Zusammenhang mit Vorgängen der Geldwäsche. 


